
2. Die Leistung des Wechselrichters ist nicht größer als 0,6 kW. 
3. Bei Überschreitung der Leistungen muss die Anlage von einem Elektriker gemäß der technischen Vorgaben errichtet und 
    abgenommen werden. 
4. Die Anlage wird nicht in Betrieb genommen, bis der Zweirichtungszähler gesetzt wurde. 
5. Der Anlagenbetreiber hat verstanden, dass auch Balkonkraftwerke im Marktstammdatenregister gemeldet werden müssen. 
    
  
 

 
 
 
 
 

 

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und senden es 
per E-Mail an einspeisung@stadtwerke-rinteln.de.  
 

 
Anmeldung einer „Steckerfertigen Erzeugungsanlage“  bis zu einer 
Leistung von (zurzeit noch) 600 W (Wechselrichterleistung) 
 
Anlagenbetreiber  

Name, Vorname:   __________________________________________________________  
 
Straße, Hausnr.   ____________________________________________       ___________ 
 
PLZ, Ort    _______________     _________________________________________ 
 
Telefon    __________________________________________________________ 
 
E-Mail    __________________________________________________________ 
 
Anlagenstandort  
 
Straße, Hausnr.   ____________________________________________       ___________ 
 
PLZ, Ort    _______________     _________________________________________ 
 
Zählernummer    __________________________________________________________  
 
Anlagendaten    
 
Modulleistung (W)   
Modulanzahl (Stück)    
Modulleistung gesamt (Wp)                                  Wechselrichterleistung gesamt (Wp)               
Inbetriebnahmedatum:  

 

Wenn Sie noch keinen Zweirichtungszähler besitzen, dann wird dieser von uns unentgeltlich gewechselt. 
 
                               Für den überschüssigen Strom wünsche ich eine Vergütung*:     
 
 
*Wenn ja, dann geben Sie bitte Ihre IBAN an:  
 
 
 
 
 
Auf Seite 2 bestätigt der Anlagenbetreiber:  
 
 

       Nein

1. Die Gesamtleistung der Module ist nicht größer als 2 kWp.

http://www.vde.com/fnn/themen/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose
mailto:einspeisung@stadtwerke-rinteln.de


 
 
 

 
 
 
ZUSÄTZLICHER HINWEIS:  
 
Bitte denken Sie daran, dass auch steckerfertige PV-Anlagen (Mini-PV-Anlagen) innerhalb eines Monats nach 

Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister gemeldet werden müssen. Nach der Marktstammdaten‐ 

registerverordnung (§ 23 Absatz 1 MaStRV) müssen wir Auszahlungen von Vergütungen stoppen, wenn die 

Registierung nicht erfolgt ist. Zusätzlich verpflichtet uns § 52 des Erneuerbaren‐Energien‐Gesetz 2023  

dazu, nicht gemeldete Anlagen zu sanktionieren. Daher bitten wir Sie, Ihre Anlage  schnellstmöglich im  

Marktstammdatenregister zu melden. 

 

Bitte bestätigen Sie die Angaben auf Seite 1 und Seite 2 dieses Formulars: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________      _______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Anlagenbetreiber 
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